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Vorwort 

 
Der Unternehmer schließt im Laufe seiner Geschäftstätigkeit eine Vielzahl von Verträgen ab. Um eine 

Orientierungshilfe zu bieten, stellen die Industrie- und Handelskammern (IHKs) u. a. Musterverträge zur 

Verfügung. 

 

Bei vertragsrechtlichen Einzelfragen sollte jedoch grundsätzlich fachkundiger Rat, sei es bei den IHKs 

oder Rechtsanwälten, eingeholt werden. Eine Liste der IHKs in Nordrhein-Westfalen ist im Anhang beige-

fügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zur Benutzung des Musters „Allgemeine Verkaufsbedingungen“:  

 

Diese „allgemeinen Verkaufsbedingungen“ wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben aber keinen An-

spruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Es ist als Checkliste mit Formulierungshilfen zu verstehen und 

soll nur eine Anregung bieten, wie die typische Interessenlage zwischen den Parteien sachgerecht ausge-

glichen werden kann. Dies entbindet den Verwender jedoch nicht von der sorgfältigen eigenverantwortli-

chen Prüfung. Die „allgemeinen Verkaufsbedingungen“ sind nur ein Vorschlag für eine mögliche Rege-

lung. Viele Festlegungen sind frei vereinbar. Der Verwender kann auch andere Formulierungen wählen. 

Vor einer Übernahme des unveränderten Inhaltes muss daher im eigenen Interesse genau überlegt wer-

den, ob und in welchen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung an die konkret zu regelnde Situation und 

die Rechtsentwicklung erforderlich ist. Auf diesen Vorgang hat die IHK natürlich keinen Einfluss und kann 

daher naturgemäß für die Auswirkungen auf die Rechtsposition der Parteien keine Haftung übernehmen. 

Auch die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist grundsätzlich ausgeschlossen. Falls Sie einen maßge-

schneiderten Vertrag oder maßgeschneiderte AGB benötigen, sollten Sie sich durch einen Rechtsanwalt 

Ihres Vertrauens beraten lassen.  
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Allgemeine Verkaufsbedingungen *) 
 
 
[Text der auf der Vorderseite der Auftragsbestätigung gut lesbar eingedruckt wer-
den soll] 
 

Wir danken für Ihre Bestellung, die wir unter ausschließlicher  
Geltung der auf der Rückseite dieses Auftrags abgedruckten  
Liefer- und Zahlungsbedingungen annehmen. 

 
[Text der gut lesbar auf der Rückseite der Auftragsbestätigung abgedruckt werden 
sollte] 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von 
§ 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich 
der Geltung zustimmen.  
 
(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Bestel-
ler, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt (vorsorglich sollten die Ver-
kaufsbedingungen in jedem Fall der Auftragsbestätigung beigefügt werden). 
 
 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 
Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese in-
nerhalb von zwei Wochen annehmen. 
 
 

§ 3 Überlassene Unterlagen 
 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterla-
gen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, 
wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das 
Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen 
uns unverzüglich zurückzusenden. 
 
 

§ 4 Preise und Zahlung 
 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk aus-
schließlich Verpackung und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in jeweils gültiger 
Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 
 
(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu er-
folgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
 
Wichtig: 
*) Bitte beachten Sie den Benutzerhinweis auf der Vorseite und die Anmerkungen im Anhang 1! 
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(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach 
Lieferung zu zahlen (Alternativen: „ ... ist der Kaufpreis innerhalb von 21 Tagen nach Rech-
nungsstellung zahlbar“ oder „ ... ist der Kaufpreis bis zum - konkretes Datum - zahlbar“). Ver-
zugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. (siehe Anlage 1) 
berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
 
(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen 
wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder 
später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 
 
 

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 
 
 

§ 6 Lieferzeit 
 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsge-
mäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten. 
 
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, einschließlich et-
waiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbe-
halten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
 
(3) Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lie-
ferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsent-
schädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lie-
ferwertes. 
 
(4) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges 
bleiben unberührt. 
 
 

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an 
den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unab-
hängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Fracht-
kosten trägt. 
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§ 8 Eigentumsvorbehalt  
 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Liefe-
rungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
 
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kos-
ten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern 
(Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektions-
arbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszu-
führen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Bestel-
ler für den uns entstandenen Ausfall.  
 
(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsver-
kehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-
Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob 
die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt 
zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung 
nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. [Anmerkung: 
Diese Klausel entfällt, wenn kein verlängerter Eigentumsvorbehalt gewollt ist.] 
 
(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets 
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestel-
lers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bear-
beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermi-
schung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. 
Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche For-
derungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grund-
stück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 
 
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers frei-
zugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
 
 

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 
 
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekom-
men ist.  
 
(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelie-
ferten Ware bei unserem Besteller (Hinweis: bei dem Verkauf gebrauchter Güter kann die 
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Gewährleistungsfrist ganz ausgeschlossen werden). Vorstehende Bestimmungen gelten 
nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bau-
werke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) 
längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zu-
stimmung einzuholen. 
 
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist 
uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rück-
griffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
 
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadenser-
satzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
 
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehler-
hafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebs-
mittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äu-
ßerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Be-
steller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, 
so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprü-
che.  
 
(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nach-
träglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es 
sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  
 
(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller 
mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausge-
henden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Be-
stellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend. 
 
(8) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme ei-
ner Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne 
von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang 
eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle 
Folgen ihres Fehlens einstehen will) richten sich die Rechte des Bestellers ausschließlich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 

§ 10  Sonstiges 
 
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt. 
 
(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für Änderungen dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. 
 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine 
Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien ver-
pflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Rege-
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lung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten 
kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 
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Anhang 1: 
 
 
Überarbeitung Ihrer AGBs 
 
 
Wenn Sie nunmehr daran gehen, Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überarbeiten 
und an Ihr Geschäft anzupassen, müssen Sie folgende Aspekte ganz besonders beachten: 
 
Transparenzgebot 
 
Dieses Gebot bedeutet, dass eine Klausel in AGB im Zweifel auch dann unangemessen be-
nachteiligend ist, wenn sie nicht klar und verständlich ist. Dieses Gebot bedeutet, dass 
intransparente Klauseln per se, ohne Hinzutreten einer inhaltlichen unangemessenen Be-
nachteiligung des Vertragspartners, als unwirksam zu betrachten sind. Ferner bedeutet dies 
auch, dass das Transparenzgebot auch für Preisbestimmungen und leistungsbeschreibende 
Klauseln, die grundsätzlich von der Inhaltskontrolle ausgenommen sind, gilt. 
 
Ihre Aufgabe: Sie müssen Ihre AGB daraufhin überprüfen, ob sie wirklich alle klar und ver-
ständlich formuliert sind. Im Zweifel sind die AGB unwirksam. 
 
 
Gewährleistungsfristen 
 
Bei Kauf- und Werkvertrag wurde die Gewährleistungsfrist ab dem 01.01.2002 auf 2 Jahre 
verlängert (vorher 6 Monate). Durch AGB kann die Gewährleistungsfrist wie folgt verkürzt 
werden: 
 
Bewegliche Sachen außer Baumaterialien 
- neu    - Käufer ist Verbraucher   2 Jahre 
    - Käufer ist Unternehmer   1 Jahr 
 
- gebraucht   - Käufer ist Verbraucher   1 Jahr 
    - Käufer ist Unternehmer   keine 
 
 
Baumaterialien (sofern eingebaut) 
- neu          5 Jahre 
 
- gebraucht   - Käufer ist Verbraucher   1 Jahr 
    - Käufer ist Unternehmer   keine 
 
 
unbebaute Grundstücke       keine 
 
Bauwerke 
- Neubau         5 Jahre 
- Altbau         keine 
 
Ihre Aufgabe: Passen Sie Ihre AGB entsprechend an. Beachten Sie jedoch, dass der 
Verbrauchsgüterkauf bei neuen Sachen zwingend eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren 
vorsieht.  
 
 
Mängelanzeigepflicht 
 
Für nicht offensichtliche Mängel darf die Mängelanzeigefrist nicht kürzer als ein Jahr in den 
AGB gesetzt werden. Fristbeginn ist der gesetzliche Verjährungsbeginn. 
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Aufwendungsersatz bei Nacherfüllung 
 
Der Verkäufer hat gemäß § 439 Abs. 2 BGB die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderli-
chen Aufwendungen (z. B. Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) zu tragen. Diese 
Pflicht darf durch AGB nicht ausgeschlossen werden.  
 
Ihre Aufgabe: Überprüfen Sie Ihre AGB daraufhin, dass die Aufwendungsersatzpflicht nicht 
ausgeschlossen oder auf den Käufer abgewälzt wird. 
 
 
Beschränkung auf Nacherfüllung 
 
Nach dem neuen Recht kann der Käufer bei einer mangelhaften Sache als Nacherfüllung 
nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache 
oder bei Vorliegen der Voraussetzungen auch Schadenersatz verlangen. Erst wenn die 
Nacherfüllung nicht gelingt, nicht möglich oder nicht zumutbar ist, kann der Käufer – in zwei-
ter Linie – Gewährleistungsrechte geltend machen: Rücktritt oder Minderung. Nach neuem 
Recht sind Beschränkungen allein auf die Nacherfüllung insofern unwirksam, soweit dem 
anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich das Recht vorbehalten wird, bei Fehlschlagen der 
Nacherfüllung zu mindern.  
 
Ihre Aufgabe: Streichen Sie Klauseln aus Ihren AGB, die die Rechte des Käufers auf die 
Nacherfüllung beschränken. 
 
 
Wandlung 
 
Das neue Recht spricht nicht mehr von Wandlung, sondern hat die für den Käufer weiterge-
hende Form des Rücktritts eingeführt. 
 
Ihre Aufgabe: Ersetzen Sie den Begriff „Wandlung“ durch den Begriff „Rücktritt“. 
 
 
Haftungsbeschränkungen 
 
Neuerdings gilt: Jeder Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders be-
ruhen, ist unwirksam. 
 
Ihre Aufgabe: Entsprechende Klauseln streichen. 
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Höhe der Verzugszinsen 
 
Ab Beginn des Verzugs schuldet der Käufer dem Verkäufer zusätzlich zum Kaufpreis Ver-
zugszinsen. Ist an dem Kaufvertrag ein Verbraucher beteiligt, sei es als Käufer oder als Ver-
käufer, beträgt der Zinssatz 5 % über dem Basiszinssatz, das sind derzeit insgesamt 6,13 % 
(Änderung des Basiszinssatzes ist möglich!). Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern 
wird der Zinssatz durch die Schuldrechtsreform auf 8 % über dem Basiszinssatz erhöht, das 
sind derzeit insgesamt 9,13 %. 
 
Ihre Aufgabe: Überprüfen Sie Ihre AGB daraufhin, ob ein geringerer Zinssatz als der gesetz-
liche vereinbart wurde; im Übrigen kann auf eine entsprechende Klausel in den AGBs ver-
zichtet werden. Über den aktuellen und frühere Basiszinssätze können Sie sich im Internet 
unter www.bundesbank.de informieren. 
 
 
 
 
Weiterführende Informationsquellen: 
 

Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können nach § 22 Absatz 3 Nr. 2 GWB einheitliche 
Konditionen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) empfehlen. Solche Konditionen-
empfehlungen sind bei der Kartellbehörde anzumelden. Der Bundesanzeiger ist online 
erreichbar: www.ebundesanzeiger.de 

 
 

www.bundesbank.de
www.ebundesanzeiger.de


 

Anhang 2: 

Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 
 
 

Industrie- und Handelskammer 
Aachen 
Theaterstraße 6 – 10 
52007 Aachen 
Telefon: 02 41 / 44 60 - 0 
Telefax: 02 41 / 44 60 – 259 
Internet: www.aachen.ihk.de 
E-Mail: info@aachen.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Arnsberg 
Königstraße 18 – 20 
59821 Arnsberg 
Telefon: 0 29 41 / 8 78 – 0 
Telefax: 0 29 31 / 8 78 – 100 
Internet: www.ihk-arnsberg.de 
E-Mail: ihk@Arnsberg.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Bielefeld 
Elsa–Brandström–Straße 1 –3 
33602 Bielefeld 
Telefon: 05 21 / 5 54 – 0 
Telefax: 05 21 / 5 54 – 219 
Internet: www.bielefeld.ihk.de 
E-Mail: info@bielefeld.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Bochum 
Ostring 30 – 32 
44787 Bochum 
Telefon: 02 34 / 91 13 – 0 
Telefax: 05 21 / 91 13 – 110 
Internet: www.bochum.ihk.de 
E-Mail: info@bochum.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Bonn 
Bonner Talweg 17 
53008 Bonn 
Telefon: 02 28 / 22 84 – 0 
Telefax: 02 28 / 22 84 –170 
Internet: www.bonn-ihk.de 
E-Mail: ihkbonn@bonn-ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Detmold 
Leonardo-da-Vinci-Weg 2 
32760 Detmold 
Telefon: 0 52 31 / 76 01 – 0 
Telefax: 0 52 31 / 76 01 – 57 
Internet: www.detmold.ihk.de 
E-Mail: ihk@detmold.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Dortmund 
Märkische Straße 120 
44141 Dortmund 
Telefon: 02 31 / 54 17 – 0 
Telefax: 02 31 / 54 17 – 109 
Internet: www.dortmund.ihk.de 
E-Mail: info@dortmund.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Düsseldorf 
Ernst-Schneider-Platz 1 
40001 Düsseldorf 
Telefon: 02 11 / 35 57 –0 
Telefax: 02 11 / 35 57 – 400 
Internet: www.duesseldorf.ihk.de 
E-Mail: ihkdus@duesseldorf.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Duisburg 
Mercatorstraße 22 / 24 
47015 Duisburg 
Telefon: 02 03 / 28 21 – 0 
Telefax: 02 03 / 2 65 33 
Internet: www.ihkduisburg.de 
E-Mail: ihk@duisburg.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Essen 
Am Waldhausenpark 2 
45127 Essen 
Telefon: 02 01 /18 92 – 0 
Telefax: 02 01 / 18 92 –172 und 20 78 66 
Internet: www.essen.ihk.de 
E-Mail: ihkessen@essen.ihk.de 

www.aachen.ihk.de
mailto:info@aachen.ihk.de
www.ihk-arnsberg.de
mailto:ihk@Arnsberg.ihk.de
www.bielefeld.ihk.de
mailto:info@bielefeld.ihk.de
www.bochum.ihk.de
mailto:info@bochum.ihk.de
www.bonn-ihk.de
mailto:ihkbonn@bonn-ihk.de
www.detmold.ihk.de
mailto:ihk@detmold.ihk.de
www.dortmund.ihk.de
mailto:info@dortmund.ihk.de
mailto:ihkdus@duesseldorf.ihk.de
www.ihkduisburg.de
mailto:ihk@duisburg.ihk.de
www.essen.ihk.de
mailto:ihkessen@essen.ihk.de
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Industrie- und Handelskammer 
Hagen 
Bahnhofstraße 18 
58095 Hagen 
Telefon: 0 23 31 / 3 90 –0 
Telefax: 0 23 31 / 1 35 86 
Internet: www.hagen.ihk.de 
E-Mail: sihk@hagen.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Köln 
Unter Sachsenhausen 10 – 26 
50667 Köln 
Telefon: 02 21 / 16 40 – 0 
Telefax: 02 21 / 16 40 –129 
Internet: www.ihk-koeln.de 
E-Mail: kt@koeln.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Krefeld 
Nordwall 39 
47798 Krefeld 
Telefon: 0 21 51 / 6 35 –0 
Telefax: 0 21 51 / 6 35 – 338 
Internet: www.krefeld.ihk.de 
E-Mail: ihk@krefeld.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Münster 
Sentmaringer Weg 61 
48022 Münster 
Telefon: 02 51 / 7 07 – 0 
Telefax: 02 51 /7 07 – 325 
Internet: www.ihk.de/muenster 
E-Mail: muenster@muenster.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Siegen 
Koblenzer Straße 121 
57072 Siegen 
Telefon: 02 71 / 33 02 –0 
Telefax: 02 71 / 33 02 – 136 
Internet: www.ihk-siegen.de 
E-Mail: :si@siegen.ihk.de 

 
Industrie- und Handelskammer 
Wuppertal 
Heinrich-Kamp-Platz 2 
42103 Wuppertal 
Telefon: 02 02 / 24 90 – 0 
Telefax: 02 02 / 24 90 – 999 
 

 

www.hagen.ihk.de
mailto:sihk@hagen.ihk.de
www.ihk-koeln.de
mailto:kt@koeln.ihk.de
www.krefeld.ihk.de
mailto:ihk@krefeld.ihk.de
www.ihk.de/muenster
mailto:muenster@muenster.ihk.de
www.ihk-siegen.de
mailto:si@siegen.ihk.de

